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EIK 1S KU S S10K3BEITRAG ZUM VORTRAG VOR HERRN IMRE MOLNÁR 

UNTER DEM TITEL » GRUNDFRAGEN DER GENOSSENSCKAMTSFÜHRUNG" 

Aus den verschickten Thesen des Vortrags ausgehend 

kann man feststellen, dass irnre Molnár die charakteristi-

schen Züge der Genossenschaftsführung und der internen 

genossenschaftlichen Selbstverwaltung auf Grund der Ge-

nossenschaftstheorie und der genossenschaftlichen Rechts-

rege ;.ung umreisst. Dabei hat er aber auch darauf hinge-

wiesen, dass "infolge des Einflusses der in der letzten 

Zeit erfolgten Veränderungen" - auch ins positive Recht 

hinübergef hnrt /Ergänzung von m i r , T.P./ - die Befugnisse 

sich ungeordnet h a b e n , die Organisation und i'unktions-

ordnung haben sich modifiziert, was aber wegen der heut-

zutage zur Geltung kommenden einseitigen, die genossen-

schaftlichen Züge schwächenden Integration nicht immer 

positiv ist. Dieser Bisioissionsbeitrag möchte die dies-

b e z ü
t
l i c n e n Feststellungen des Vortragenden von Seiten 

der Ret htsoziolo ;ie an einigen Stellen ergänzen. 

Mit cem De inn der Integration und der Konzentrations-

bestrebun, en der staatlichen Wirtschaftspolitik lastete 

ein schwerer Druck v o n aussen auf die enorsenschaften, 
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damit sie sich vereinen. Wir kennen mehrere Fälle, wo 
finanziell stabile, gut arbeitende Produktionsgenossen-
schaften mit der Abbrechung von der Flüssigmachung von 
Bankkrediten zur Vereinigung gezwungen worden sind, und 
es kam noch clie Manipulierung der kollektiven KÖrper-
schaftsorgane /Führung, Generalversammlung/ hinzu. Das 
Ergebnis wurde in allen Genossenschaf'tstypen und Zweigen 
eine solche Zentralisation ohne Konzentration, in der 
ein Effektivitätsrückfall wegen des Uberwachses über 
die bestimmten, gesunden Grössen entstanden ist. Dieser 
Wirksan.keits.rücKfall wurde bezüglich der Staatlichen 
Konsum- und Verkaufsgenossenschaften in dem Institut 
für Genossenschaftsforschung von Jpzsef Domonkos, der 
LPG-en in einer Analyse des Ministeriums für Landwirt-
schaft und Ernährungswesen nachgewiesen, wo die letzte 
auf die Kampagneartigkeit und unwissenschaftliche Vor-
bereitung der Assoziationen der Produktionsgenossen--
Schäften hinweist. In dem Anhäng dieses Berichtes werden 
mehrere LPG-en aufgezählt, deren Grösse Uber die Durch-
schnittsgrössen der sovjetischen Kolchosen hinausgehen, 
trotz der wesentlich kleineren einheimischen Landes-
und Verwaltungsgrenzen. 

Das heute schon erkennbare Resultat von all diesen 
ist, dass die Einmannführung innerhalb der' genossenschaft-
lichen Selbstverwaltung in den Vordergrund gerückt ist, 
und parallel damit haben sich die-Befugnisse der kollek-
tiven Vorstandskörperschaft eingeengt, ihre rneoltorische 
Arbeit-wurde entleert, die Führung hat sich der Mitglied-
schaft losgerissen, die Passivität der Mitglieder wurde 
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vorherrschend und die Besitzergefühle wurden versiegt. 
Alldies wird aus der Untersuchung über die Produktions-
eenossenschaftsdeiaokratie des Staats- und RechtswiBsen-
schaftsinstitutes der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften im Jahre 1972 und der representativen Produk-
tionsgenossensehaftsuntersuchung des Instituts für Ge* 
nossenschaftsforschung 1977, bzw. aus den zum Teil schon 
bekanntgegebenen Ergebnissen der sich auf alle Gebiete, 
alle Genossenschaftstypen und Zweige erstreckenden staat-
lichen Aufsichtsuntersuchungen unseres Instituts er-
oichtIich. 

Die mitwirkende andere Erscheinung dieses Intégra-
tions- und Zentralisationsprozesses ist, dass die Wirt-
schaftslenkung der Genossenschaften immer direkter ge-
worden ist. In Ungarn erfolgte das neben der formellen 
Aufreehterhaltung der indirekten Wirtschaftslenkung, 
mit den informellen Mitteln des sog. "staatlichen Er-
wartungosystems". 

) 
Bei uns können alle externe und interne genossenschaft-

liche, gesellschaftliche, partielle, kollektive und indi-
viduelle Interessen nur durch eine derartige, indirekte 
Methoden verwendende Wirtschaftslenkung in Einklang ge-
bracht werden, die auch in ihrem Inhalt und ihren Gren-
zen ebenfalls die sich auf der wahrhaften genossenschaft-
lichen Autonomie beruhenden internen genossenschaftlichen 
Selbstverwaltung und Selbstlenkung gewährleistet. Die 
langfristige rechtliche Garantierung der obengenannten 
würde die Entwurf einer auch in dieser Richtung konkrete 
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Garantien gewährenuen wirtschaftlichen Verfassung erfor-
dern, deren Gedanke schon im Jahre 1967 von György Kálmán 
aufgeworfen worden ist. 

Die zum Teil auf dem Gebiete der Kechtsschaffung 
und zum Teil auf dem der Praxis erfolgte Verletzung der 
genossenschaftlichen Selbstverwaltung in dne letzten 
Jahren könnte folgenderweise zusammengefasst werden: . 

Die vorsitzendenzentrische Betrachtung, die aich 
rechtlich gesicherte beeinflussungsmöglichkeit der Wahl 
des Vorsitzenden und cfer Vertreter, die Einschränkung 
des Wirkungskreises der Generalversammlung in der Rechts-
regel und die ähnliche Begrenzung der Anzahl der Abge-
ordneten in der Abgeordneteriversammlung der LPG, die 
Trägheit des Aufsichtskomitees, die auch seinem zurück-
gedrängten Status in der Punktion entspringen mag, bzw. 
die Indifferenz der Mitgliedschaft gegenüber den Ange» 
legenheiten der' Genossenschaft begünstigten die auf 
informellem Wege abgelaufenen direkten staatlichen Wirt-
schaft sienkungstendenzen. 

v.m der Status de s Vorsitzenden und die Art der Vor-
sitzendenwahl betrifft, ist die geltende Recbtsregelung, 
die in der i-echtsliteratur als erstes von József Bak 
kritisiert wurde, ein Anakronismus, und verletzt emp-
findlich die genossenschaftliche Selbstverwaltung , die 
das Besetzen des Vorsitzendenstatus nicht nur an die 
Ausfertigung eines Sittenzeugnisses bindet, sondern 
ausser uem an die sog. "Treuebestätigung", die der Vor-
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sitzende des Bezirksrates erteilen kann. József Bak er-
örtert in der jüngsten Rechtsliteratur die Kehrseiten 
dieser Erscheinung sehr eingehend. Ihn wiederholend weisen 
wir nur darauf hin, dass dadurch äussere Organe in der 
Wahl der Person des Vorsitzenden mit der Verletzung der 
genossenschaftlichen Selbstverwaltung unmittelbar mit-
reden können, denn die Kriterien einer solchen Bestäti-
gung ganz unfassbar sind, also ihre Erteilung oder Nicht-
erteilung vollständig von dem diskretionellen Standpunkt 
des Rates abhängt. Biese Manipulierungsform der Vorsitzen-
aenwahl word durch diejenige, von Antal Gyenes und eben-
falls von József Bak untersuchte praktische Methode er-
gänzt, wonach auf dem Stimmzettel bzw. auf der Liste der 
Kandidaten ein Name • steht, oder im Falle von mehreren 
Namen einer von diesen hervorgehoben ist. Die einzige 
Lösung zur Wiederherstellung der genossenschaftlichen 
Selbstverwaltung wäre, in Übereinstimmung mit dem Stand-
punkt der erwähnten Experten, ausschliesslich die Ausser-
Kraft-Setzung der Verordnung des Fachniinisteriums, die 
die Tadellosigkeitsbestätigung vorschreibt, bzw. dass auf 
dem Stimmzettel mehrere Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfoge stehen sollen, d.h. die Einführung des Sys-
tems der Stellung von mehreren Kandidaten mit gleichen 
Chancen. 

In den goxssen, durch Vereinigungen entstandenen 
Genossenschaften ist die Generalversammlung tatsächlich 
zu einem schwerfälligen Snt3cheidungsforum geworden, auch 
schon deshalb, weil die Mehrheit der Mitgliedschaft 
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die Ganzheit des genossenschaftlichen Lebens und der 
Tätigkeit nicht Ubersieht. Dies ist zum Teil ein objek-
tiv wirkender Prozess, der die ex lege Einschränkung 
der Befugnis der Generalversammlung bzw, die Einbürge-
rung der Abgeordnetenvesammlung und des Systems der Be-
ratungen der Arbeitskollektiven notwendigerweise nach 
sich gesogen hat. Es gibt sehr bemerkenswerte Ansichten, 
wie gerade deshalb bei fast vollkommener Eeglierung der 
Generalversa mlung die Abgeordnetenvesammlung zum Haupt-
entscheidungsforun machen würden, wo die Meinung der ge-
sameten Mitgliedschaft dem sich in den Arbeitskollektiven 
herausbildenden Standpunkt gemäss, durch den Abgeordneten 
der Arbeitskollektive zur Geltung käme. Diese Ansicht 
würde das System der indirekten Genossenschaftsdemok-
ratie ausschliesslich machen, in erster Linie wegen der 
Schwerfälligkeit und Beschlussmanipulierbarkeit der Po-
ren der partiellen Versammlung /Bäk, Gyenes/. Bei der 
Beurteilung dieser Konzeption müssen einige Umstände 
Goch erwogen v/erden. 

Erstens den-Umstand, dass die geltenden Verordnun-
gen des LPG-Kodexes die Anzahl der Abgeordneten auf den 
Kontingent von 5-10 der Mitgliedschaft beschränken, 
im Gegnsazt zum Genossenschaftsgesetz, wonach der Stand 
der Abgeordneten nicht kleiner als 10 % der Mitgliedschaft 
sein darf. Wegen dieser Einschränkung kann die Abgeordne-
tenVersammlung in den LPG-en den partiellen Versammlungen 
ahnlich manipuliert werden. Gleichzeitig kann aber mit 
Hilfe eines Dispatscherdienstes mit telefonischer oder 
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Autoverbinuung, im Falle der Abhaltung der partiellen 
Versammlungen zum gleichen Zeitpunkt, ein neuer Punkt 
auf die Tagesordnung gesetzt v/erden. Anfang der 70er 
Jahre wurde diese Lösung mit Erfolg bei einigen Staatli-
chen Konsum- und Verkaufsgenossenschaften am Südufer des 
Balaton verwendet. Auch das bedeutet noch ein Problem, 
dass - wie es aus konkreten Ermessungen hervorgeht -
die Arbeitskollektiven sich nicht von sich selbst bewegen, 
sie funktionieren nur dann, wenn sie von oben aus bewo-
gen werden, was schon ab ovo die Kanipulierungsmöglichkeit 
des Forums in sich trägt. Ben Grund für diese Passivität 
sehen wir- in der übertriebenen.inschränkung des Entschei-
dungsrechts der Arbeitskollektive in der Rechtsregel, 
in dem verabsolutisierten öffentlichen Abstimmungssys-
tem, bzw. in der ex lege existiernden Uberadministrie-
rungspflicht ihres Funktionierens.Die Erhöhung der Effek-
tivität der Funktion der Arbeitskollektiven würde des-
halb von der Rechtsschaffung vor allem die weitgehende 
Srwe-it erung der gemeinsamen und ausschliesslichen Ent-
scheidungsspchäre dieses Forums mit einem, einigen aus-
ländischen Mitbestimmungsrechten ähnlichen Inhalt, und 
bezüglich der Personalfragen die Kombination des öffent-
lichen und des geheimen Abstimmungssystems erfördern. 
Man müsste die Administration der Funktionsregistratur 
ebenfalls vereinfachen, sie in erster Linie auf Beschluss-
fassung und Fixierung von gefassten Beschlüssen beschrän-
kend. 
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Auch im Falle der Realisierung der oben erwähnten 
bliebe die volle Eliminierung der Befugnis der General-
versammlung zu Uberlegen. Unserer Meinung nach müsste 
man die Befugnis der GeheraiVersammlung in den Status-
fragen und bei der Wahl der Abgeordneten auf jeden Fall 
aufrechterhalten. Dies kann in den grossen, aber inner-
halb der gesunden Grössen verbleibenden Produktionsge-
ncssenschaftstypen realisiert weiden. Man kann nämlich 
mit dem Transport der Mitglieder ins Zentrum - wie es 
die früheren Erfahrungen zeigten - auch ohne partielle 
Versammlung eine Generalversammlung abhalten. In den 
Genossenschaften, die nicht diesem Produktionstyp an-
gehören, ist die schon oben erwähnte Methode des Dis-
patscherd.ienstes eine angemessene Garantie für die von 
der : anipulierung ent.frente , fliessende Abwicklung 
der partiellen Versammlungen. Die Fragen des Status und 
der Wahl der Beamten beeinflussen nämlich die Interessen 
der gesammten Mitgliedschaft unmittelbar, und diese Fra-
gen können selbst von dem einfachsten Kitglied sachlich 
beurteilt v/erden. 

hierher knüpft sich das Problem der Einheit oder 
Abtrennung der Betriebs- und der Selbstverwaltungsleitung. 
In dieser Frage besteht die Polemie vor allein zwischen 
Kolnái- unu Gyenes, Molnár verfechtet das erste, Gyenes 
dagegen tritt im Falle der Kichtproduktionstypen fürs 
letzte ein. Unseres Erachtens hat die Frage eine engere 
und eine weitere Projektion. Die engere bedeutet die Vor-
oitzendenproblenatik, wobei in dem Typ der Produktions-
,. e.'.osseuscbaft der Status des Vorsitzenden in Einheit 
zu behalten ist, da die Besitzer- und Arbeitsnehmer-
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position des Mitglieds eine Einheit bilden. In den Nicht-
produktionstypen sind dagegen die genossenschaftlichen 
Mitgliedsverhaltnisse und die Arbeitsverhältnisse von-
einander getrennt. Das Gleichgewicht der Mitgliedschafts -
und Angestellteninteressen wird deshalb auf alle Eälle 
durch die Zweiteilung des Vorsitzendenstatus in einen 
gesellschaftlichen Vorsitzenden uno einen geschäftsfüh-
renden Direktor garantiert. Die weitere Projektion des 
Problems ist die Aituation des Kontroll- und Aufsichts-
komitees. Diese Körperschaft ist besonders in den Pro-
duktionsgenossenschaften wenig wirksam. Sie ist nicht 
nur deshalb nicht zu einer umfassenden Kontrolle fähig, 
weil sie es nicht versteht, sondern auch darum , weil 
ihre Mitglieder als Arbeitnehmer in Abhängigkeitsver-
hältnis mit der Führung stehen. Wie bereits József Bak 
und László Kagy in der Fachliteratur darauf hingewiesen 
haben, ist das Problem des Auf s.ichtskomitees ein Status-
problem. Auf dieser Ausgangsbasis weitergehend raeinen 
wir, dass das Aufsichtskomitee zu einem von der mitglied-
schaftlichen Arbeitsverrichtung unabhängigen Selbst-
verwaltungzorgan werden mlisste, der Direktion und Lei-
tung nicht nebengeordnet, sondern den Aufsichtsausschü-
ssen der ausländischen Aktiengesellschaften ähnlich, der 
Direktion übergeordnet. Es wäre richtig, diese auch in 
der positiven Hechtsregelung zum Ausdruck zu bringen 
mit der Umkehrung der Reihenfolge des Direktions- und 
Aufsichtsausschusses in der Regelung. 

Zum Schluss, um meinen Diskussionsbeitrag damit zu 
beenden wo..it angefangen, könnten die durch die genossen-
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schaftlichen Vereinigungen hervorgerufenen übertriebenen 
Grössen in allen Genossenschaftstypen und Zweigen durch 
die Aufstllung derartiger, eine relative rechtliche Auto-
nomie und damit zusammen eine auch kleinkollektive, reale 
genossenschaftliche Aelbstverwlatung garantierenden selb-
ständigen genossenschaftlichen Abrechnungseinheiten gut-
gemacht werden, wo die gegebene Einheit zugleich Unter-
besitzer des durch sie verwalteten Vermögens wäre. Diese 
könnte eine, der schwe izerischen Praxis ähnliche Orga-
nisation v/erden, wo sich die Konsumgenossenschaften in 
kleinere territoriale, fast vollkommen autonome und über 
alle körperschaftliche und Personalfragen verfügende Ein-
heiten auflösen, deren Beschlüsse auch die Organe der 
übergeordneten Einheit verpflichten. Die Rechtsregelung 
bezüglich der Genossenschaften nichtproduzierenden Types 
sieht etwa so aus. Die hier aufgestellten teriitorialen 
Organisationsinstitutionen müssten auch in den produk-
tionsgenossenschaftlichen Gesetzen übernommen werden, in 
den Nicht-Produktionstypen dagegen könnte man sie schon 
heute besser funktionieren lassen, als das gegenwärtig 
der Fall ist. Wenn die grossen Genossenschaften effektiv 
zu erhalten sind und ihre Föhrung demokratisierbar ist, 
sollen sie weiter bestehen. Wenn aber das nicht der Fall-
ist, ist es richtig ihre Trennung mit dem § 46. des üeno-
ssenschaftsgesetzes zu fördern. Um die weiteren unbegrün-
deten Vereinigungen zu Verhindern wäre es gerechtfertigt, 
in allen Genossenschaftstypen und Zweigen die Assoziation 
der Genossenschaften den LBG-en ähnlich an die Genehmigung 
des für den Zweig zuständigen Ministers zu binden. In der 
aktuellen Situation würde das nicht die Verletzung der 
genossenschaftlichen Selbstverwaltung, sondern gerade ihre 
Verteidigung bedeuten. 


